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Gebührentarif  NEU – (ALT) 
 

I. Bestattungs-, Beisetzungs- und Umbettungsgebühre n 

1. Erdbestattung 
a) eines Erwachsenen oder Kindes nach Vollendung des                     593,00 €  (543,00) 
    5.Lebensjahres 
b) eines Kindes bis zum vollendeten 5. Lebensjahr                               337,00 €  (309,00) 

     (einschl. Totgeburten)            
2. Beisetzung einer Urne                                                                               96,00 €  (85,00) 
3. Umbettung innerhalb des Friedhofes und nach außerhalb   

a) eines Erwachsenen oder Kindes nach Vollendung des                    nach Aufwand 
     5.Lebensjahres  
b) eines Kindes bis zum vollendeten 5. Lebensjahr                              nach Aufwand 
c) einer Urne                                                                                          nach Aufwand 

4.    Aufschlag für Bestattungen außerhalb der allgemeinen  
       Dienstzeiten                                                                                           nach Aufwand,  

                   zumindest in  
                  Höhe von   

                       100,00 € 

 

II. Gebühren für den Erwerb des Nutzungsrechtes an Grabstätten 

Nutzungsrecht für eine 

1. Wahlgrabstätte                           467,00 €  (429,00) 
2. Urnengrabstätte                                                                                       118,00 €  (123,00) 
3. Sargreihengrabstätte zur Bestattung 

a) eines Erwachsenen oder Kindes nach Vollendung  
     des 5. Lebensjahres                                                                        2.612,00 €  (2.472,00) 
b) eines Kindes bis zum vollendeten 5.Lebensjahr                              1.032,00 €  (NEU)                                                                       

4. anonyme Urnenreihengrabstätten und Urnenreihengrabstätten             501,00 €  (482,00) 
5. Urnengemeinschaftsgrabstätten                                                           1.939,00 €  (NEU) 
       (Inkl. Grabplatte und Gravur) 
 

III. Gebühren für die Verlängerung des Nutzungsrech ts  

Verlängerung 
     1. aus Anlass einer Bestattung bis zum Ablauf der Ruhefrist 

der letzten belegten Grabstätte  
für jeden angefangenen 
Verlängerungsmonat 1/300  
der Gebühr nach Ziffer II Nr.1 und 3 und 
1/240 der Gebühr nach Ziffer II Nr.2 und 
4 mit Ausnahme der anonymen 
Urnengrabstätte und Nr.5 je Grabstätte 

 
     2. ohne den Anlass einer Bestattung Gebühren nach Ziff. II wie beim 

erstmaligen Erwerb des 
Nutzungsrechtes 

 
 
 
 



 
  Anlage 3 

 
 
 
 
 
 
 

IV. Unterhaltungsgebühr  

Unterhaltungsgebühr pro Bestattungsfall      
20 Jahre Ruhezeit                                                      1.539,00 €  (NEU) 
25 Jahre Ruhezeit         1.923,00 €  (1.078,00) 

 

V. Sonstige Gebühren:  

1. Benutzung des Bahrwagens innerhalb des Friedhofs                                      35,00 €  (24,00) 
2. Ausstellung oder Umschreibung des Grabbriefes                                            31,00 €  (25,00) 
3. Abräumen von Grabstätten je angefangene Stunde                                        33,00 €  (30,00) 
4. Bearbeitungsgebühren für vorzeitige Grabrückgaben                                      94,00 €  (NEU) 

 
 
 
Wahlgrab Sargbestattung (1-stellig)  3.049,00 € (2.099,00 €)  +  Stein  +  Pflege 
 
Wahlgrab Urne    1.784,00 € (1.311,00 €)  +  Stein  +  Pflege 
 
Urnenreihengrabstätte   2.167,00 € (1.670,00 €)  +  Stein 
 
Sargreihengrabstätte    5.194,00 € (4.142,00 €)  +  Stein 
 
Urnengemeinschaftsgrab   3.605,00 € (NEU)  inkl. Stein  +  Pflege 
 
 


